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	title: Sitzungsfristen
	gerichtetan: Stura
	datum: 15.10.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Der Studierendenrat beschließt folgende verbindliche Regelungen zur Antragsstellung und Veröffentlichung 
von Sitzungsunterlagen:

1. Antragsstellung:

- Anträge an den StuRa müssen spätestens 3 Tage vor der Sitzung schriftlich beim VSt-Vorstand eingereicht werden.
- Später eingehende Anträge können nur mit Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten in die 
  Tagesordnung aufgenommen werden.

2. Veröffentlichung der Anträge und Unterlagen:

- Alle fristgerecht eingegangenen Anträge sowie das Protokoll der letzten Sitzung sind spätestens 2 Tage vor der 
  Sitzung gemeinsam zu veröffentlichen.
- Die Veröffentlichung erfolgt über die offiziellen Kommunikationskanäle der Verfassten Studierendenschaft 
   (Cloud und Rundmail an alle StuRa-Mitglieder).
- Das Protokoll der vorherigen Sitzung wird in der folgenden Sitzung zur Genehmigung vorgelegt.

3. Änderung der Tagesordnung:

- Sollten nach Ablauf dieser Frist weitere Anträge eingehen, kann deren Aufnahme in die Tagesordnung nur durch 
  Beschluss des StuRa mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten erfolgen.

Begründung:

Durch klare Fristen und eine gemeinsame Veröffentlichung aller relevanten Unterlagen wird die Transparenz, 
Nachvollziehbarkeit und Vorbereitung der StuRa-Mitglieder verbessert.
Die rechtzeitige Bereitstellung von Anträgen und Protokollen ermöglicht eine strukturierte Sitzungsplanung und 
trägt zur effizienten Arbeitsweise des Gremiums bei.
	kommentar: 


